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Bürgermeister-Stichwahlen in Hohenems 
und Bludenz müssen wiederholt werden 
 
Unregelmäßigkeiten bei Wahlkarten bestätigt 
 
Der Verfassungsgerichtshof hat sein Verfahren zu den 
Bürgermeister-Stichwahlen in Bludenz und Hohenems 
abgeschlossen und Folgendes entschieden: 
 
Die beiden Wahlen müssen wiederholt werden. Bei 
beiden Wahlen ist es zu rechtswidrigen 
Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit der 
Beantragung und Ausstellung von Wahlkarten 
gekommen. 
 
So wurden in Hohenems Wahlkarten für 
Familienangehörige beantragt und auch ausgefolgt. 
Weiters kam es zu einer „Sammelbestellung“ von 
Wahlkarten für Heimbewohner. Solche Vorgänge sind 
rechtswidrig. 
 
In Bludenz wiederum wurden in über 60 Fällen 
Wahlkarten von Parteifunktionären für andere Personen 
beantragt und auch ausgestellt. Dies ist ebenfalls 
rechtswidrig. 
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